
Adressbuchschwindler bekämpfen
Der Schweizer Bundesrat will
den Schutz vor täuschenden

Angeboten wie Adressbuch
schwindel und Schneeballsyste
me verstärken Datür solf das

Bundesgesetz gegen den unlau
terenWettbewerb UWG ange
passt werden

Berri Neben verschärften materiel

len Bestimmungen zu bestimmten du
biosen Geschäftspraktiken bringt die
Revision insbesondere mehr Preis

transparenz ein erweitertes Klage
recht des Bundes und die Rechts

grundlage für die Zusammenarbeit
mit ausländischen Behörden

Schutz vor Registerhaien
Ins Visier nimmt der Bundesrat den

grassierenden Adressbuchschwindel
Er sieht vor dass «mit grossen Buch
staben an gut sichtbarer Stelle und in
verständlicher Sprache» auf die Kos

tenpflichtigkeit des Angebotes die
Laufzeit den Gesamtpreis sowie die
Form undVerbreitung der Publikation
hingewiesen werden muss Der Ver
sand von Rechnungen für eine Regis
tereintragung soll verboten sein
wenn nicht vorgängig ein Auftrag da
zu erteilt worden ist Dies entspricht
der Rechtssprechung des Bundesge
richts und dem Ehrenkodex des

SchweizerischenAdressbuchverleger
verbandes

Schneeballsysteme unlauter
Das heute schon in der Lauterkeits

verordnung stehende Verbot der Ver
triebssysteme nach dem Schneeball
Lawinen oder Pyramidenprinzip
wird im UWG verankert Gleichzeitig
sollen Abgrenzungskriterien die Un
terscheidung gegenüber den legalen
Multi Level Marketing Systemen er
möglichen Unlauter handelt wer die
Lieferung vonWaren die Ausrichtung
von Prämien oder andere Leistungen

zu Bedingungen in Aussicht stellt die
für die Gegenpartei dann einen Vor
teil bedeuten wenn weitere Personen
angeworben werden Ein Kriterium
unter anderen ist dabei dass sich die
Zahl derTeilnehmer rasch und unkon
trollierbar erhöhen kann

Sünder können genannt werden
Heute kann der Bund nur Klage erhe
ben wenn unlautere Geschäftsprakti
ken den Ruf der Schweiz im Ausland

schädigen und die Betroffenen im
Ausland ansässig sind Neu soll er dies
auch dann tun können wenn im In
land die Interessen derAllgemeinheit
einer bestimmten Branche oder bei

spielsweise einerAltersgnzppe betrof
fen sind Soweit der Schutz des öffent
lichen Interesses es erfordert wird
der Bund die Namen der fehlbaren

Firmen publizieren können Dies soll
Folgeschäden abwenden und einer
Beschwerdeflut bei Fällen von grosser
Tragweite entgegenwirken sda
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